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137/J A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. van Ton gel und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung, 

betreffend die Bereinigung des Angestellten-Altrentenproblems. 

Der Herr Bundesminister für soziale Verwaltung hatte die Freund­

lichkeit, eine von mir in der Fragestunde des Nationalrates am 130 Hai 

gestell te Anfrage durch schriftliche Ey·gänzungen am 22 0 Hai J.964 zu beant-

Zur Argumentation des Herrn Bundesministers für soziale Verwaltung 

darf folgendes bemerkt werden: 

Die Aufwertung der 8 0Novelle basiert auf dem Lohnniveau von 1958 

und nicht 19590 Auch handelt es sich nur um einen Vergleihh von Altrenten 

und Neurenten nach dem Stand der 8 0Novelle 1960, nicht aber mit den viel 

höheren Neurenten von 1963 oder 19640 

Sicherlich hat die Schi11ing=Mark~Umwechslung für sich allein kein 

Sinken des Geldwertes bewirkto Aber nach dem Schillinggesetz von Ende 1945 

hat der neue Schilling durch die wirtschaftliche Depression und eine infla- .. 

tionäre Entwicklung mit Lohn- und Preisabkommen zwischen 1947 und 1951 eine 

solche Kaufkraftminderung erfahren, daß diese weder durch die 4 Anpassungs­

gesetze, noch durch das Rentenbemessungsgesetz, noch durch die zahlreichen 

Novellen zum ASVG o kompensiert werden konnte. Die 8.Novelle hat wohl den 

Aufwertungsfaktor 10 "für die Jahre 1938 und früher" festgesetzt, und der 

Faktor 10 war insofern richtig, als die Lebenshaltungskosten gegenüber den 

Alt-Schilling-Preisen der Vorkriegszeit (1937) auf das 10fache im Jahre 1960 

durchschnittlich gestiegen waren. Entsprechend der tatsächlichen Kaufkraft­

minderung des Schillings von 1937 hätten daher bei der Aufwe!'tung und An­

gleichung der Altrenten entweder die Alt~5chilling~Gehälter (Beitragsgrund­

lagen) von 1937 verwendet oder die Aufwertungsfaktoren entsprechend erhöh~ 

'.·,erden müssen. Tatsächlich wurden aber itJ. der 80 Novelle die durch die 

Reichsmark~Umwechslung um ein Drittel herabgesetzten Beitragsgrundlagen der 

Berechnung zugrunde gelegt und daher nur. eine ganz unzulängliche Aufwertung 

der Altrenten durchgeführt, wie bei keiner Berentung einer anderen Berufs­

gruppe 0 50 unzureichend wurde in der 8 o Novelle auch die Höchstbemessungs­

grundlage für die Altrentner fiur mit 20670 5 erreicht. Man hat nicht die in 
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der Ersten Republik bestandene H~chstbeitragsgrundlage von 400 Alt-S mit 

10 multipliziert, sondern nur die auf Reichsmark umgerechneten 267 RM ::: 

267Slc 10 ::: 2.670 S, für die Jahre 1938 und früher, für die späteren Jahre 

ergaben sich weniger als 20600 So Fci-r die Neurentner dagegen wurden die 

Hemmungsbestimmungen' des ASVG o vorzeitig aufgehoben und ihre Renten daher 

bis zu einer H~chstbemessungsgrundlage von 30600 S bzw o 30900 S berechnet. 

Vor. der 8 0Novelle war der Unterschied zwischen Alt- und Neurenten klein, 

weil die Bemessungsgrundlagen der Neurenten im ASVG o begrenzt und gehemmt 

waren: 1956 mit 2 0200 S, 1960 mit 20600 S, und erst für 1966 waren 3 0 600 S 

bzw. 30900 S vorgeseheno Durch die 8 0Novelle ist daher "eier Unterschied 

zwischen Al t- und Neurenten nicht 'Elesäit:tgt"', sondern im Gegenteil die 

große Kluft durch die Folgen der Reichsmark-Umwechslung auf der einen Seite 

und die vorzeit5ge Aufhebung der Hemmungsbestimmungen auf der anderen Seite 

erst geschaffen worden. 

Wenn der Gesetzgeber als Maßstab für die Anpassung nur die Entwick­

lung des durchschnittlichen Lohn- und Gehaltsniveaus heranziehen k~nnte, so 

sei darauf hingewiesen, daß der Durchschni ttsgehal t z "B. eines mi ttJ.eren 

Angestellten Ende 1958 (Lohnniveau der 8 0Novelle) rund 3.000 S betragen hat, 

die 8 o Novelle aber für einen ehemals mittleren Angestellten mit einem Aktiv­

gehalt von 300 Alt-S (= 3.000 Neu~S) auf Grund der unzureichenden Aufwertung 

der Altrenten nur eine Bemessungsgrundlage von 2.000 S gebracht hat und da­

mit nur eine Pension von 440 S per Ende 19630 

Ist es sozial gerecht, wenn dieser Altrentner eine um 700 S monat­

lich kleinere Pension erhält als sein Kollege als Neurentner mit ehemals 

gleichem Akti vgehal t und gleiche!' Versicherungszeit - nur wegen des Schlag­

baume~s: von 1955/56 (ASVG o )? 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bun­

desminister für soziale Verwaltung die 

A n fra g e 

Sind Sie, Herr Minister, bereit, die Argumentation betreffend die 

Bereinigung des Angestellten-Altrentenproblems einer neuerlichen Prüfung 

zu unterziehen und deren Ergebnis dem Nationalrat bekanntzugeben? 
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